
Bekanntmachung der Beschlüsse in der Gemeinderatssitzung am 
21. November 2022 

 
Nachfolgende Beschlüsse, wurden unter folgenden Tagesordnungspunkten beschlos-
sen: 
 
TOP 32.2 Bauanträge und Bauvoranfragen 
 
TOP 32.2.1 Antrag auf Bauvorbescheid – Neubau zweier Wohngebäude, Hofacker-

straße 6, Flst.Nr. 9 
 

V – GR 61/2022 
 
Beschluss: - einstimmig - 
 
Die Gemeinde erteilt das Einvernehmen, gem. §§ 31 und 36 BauGB zum Antrag auf Bau-
vorbescheid zum Neubau zweier Wohngebäude, Hofackerstraße 6, Flst.Nr. 9 und beant-
wortet die drei Fragen wie folgt: 
 
Antwort zu Frage 1: 
 
Bei Haus 1 soll zwei Drittel der Dachform eine Dachneigung von 20° bis 45°, wie im 
Bebauungsplan festgesetzt, aufweisen und ein Drittel könnte ohne Dachfirst für die Nut-
zung als Dachterrasse vorgesehen werden.  
 
Sollte der für Haus 2 angedachte Versatz der beiden Baukörper zum Tragen kommen, 
wird diesem ebenfalls zugstimmt. 
 
Antwort zu Frage 2: 
 
Die Ausbildung des Eingangsbereichs mit einem Flachdach wird als untergeordneter 
Baukörper angesehen und eine entsprechende Befreiung ist daher aus Sicht des Ge-
meinderates möglich. 
 
Antwort zu Frage 3: 
 
Aufgrund der geringen Überschreitung des Baufensters wird eine Treppe bzw. ein an-
derer Bodenbelag seitens des Gemeinderates als möglich angesehen. 
 
 
TOP 32.3 Konzessionsvertrag für die Gasversorgung mit bnNETZE 
 

 Anpassung des Konzessionsvertrages aufgrund steuerrechtlicher 
Änderungen 

 Beratung und Beschlussfassung 
 

V – GR 62/2022 
 
Beschluss: - einstimmig - 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Abschluss der von der bnNETZE GmbH vorgeschlagenen 
Anpassungsvereinbarung zum Konzessionsvertrag Gas bezüglich der Aufnahme einer 
Regelung zur Festlegung der Konzessionsabgabe als Nettobetrag und dessen umsatz-
steuerliche Behandlung als Gutschrift zu. 
 



TOP 32.4 Freiwillige Feuerwehr Wittnau 
 

 Anschaffung von digitalen Funkgeräten 
 Beratung und Beschlussfassung 

 
V – GR 63/2022 

 
Beschluss: - einstimmig - 
 
Der Gemeinderat stimmt der Auftragsvergabe zur Anschaffung von digitalen Funkgerä-
ten, an die Firma Meder CommTech GmbH, Etzmattenstraße 39, 79112 Freiburg-Tien-
gen, zum Bruttoangebotspreis von 24.691,24 Euro zu. Den überplanmäßigen Ausgaben 
wird zugestimmt. 
 
 
TOP 32.5 Neufassung der Verbandssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Hexental 
 

 Beratung und Beschlussfassung 
 

V – GR 64/2022 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt mit 
 
Ja  1 Stimme(n) 
Nein  8 Stimme(n) 
Enthaltungen  2 Stimme(n) 
 
gegen die Neufassung der Verbandssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Hexental in 
der vorliegenden Form. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt mit 
 
Ja  9 Stimme(n) 
Nein  0 Stimme(n) 
Enthaltungen  2 Stimme(n) 
 
der Neufassung der Verbandssatzung insoweit zu, als es sich um erforderliche Anpas-
sungen an umsatzsteuerliche Vorgaben handelt, die ab Januar 2023 einzuhalten sind. 
Darüberhinausgehende Änderungen, insbesondere zum neu aufgenommenen Verwal-
tungsrat und dessen Zuständigkeiten, werden im Jahr 2023 beraten. 
 
Abschließend beschließt der Gemeinderat einstimmig im Haushalt der Verwaltungsge-
meinschaft Hexental, 10.000 Euro für eine externe Moderation/Mediation vorzusehen. 
 
 
TOP 32.6 Satzung zu Anpassung örtlicher Satzungen an § 2 b Umsatzsteuergesetz 

(UStG) 
 

 Beratung und Beschlussfassung 
 

V – GR 65/2022 
 



Beschluss: - einstimmig - 
 
Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Anpassung örtlicher Satzungen an § 2 b 
UStG (§ 2 b UStG-Anpassungs-Satzung) entsprechend dem beigefügten Satzungsent-
wurf. 
 
 


